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Gemeinde Langendorf 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (20/154/2012) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 14.03.2012 

Sachbearbeitung:  Frau Schwemm , FD Haushalt 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Rat der Gemeinde Langendorf 29.03.2012 Entscheidung  

 

 
Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung 2012 sowie des Investitionsprogrammes 2011 - 2015 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2012 sowie das Investitionsprogramm 2011 – 2015. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gliederung des Haushaltsplanes hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht grundlegend verändert. Lediglich 
der Abschnitt für Allgemeine Finanzangelegenheiten befindet sich jetzt hinten vor dem Investitionsprogramm. 
 
Zum Haushaltsentwurf der Vorberatung haben sich folgende Änderungen ergeben: 
 
Kinderspielkreis (36520): 
Aufgrund der U3-Förderung erhält die Gemeinde 2.200 € Förderung vom Land. 900 € werden für die 
allgemeine Beschaffung im Rahmen des Ergebnishaushaltes eingeplant. Damit erhöht sich der Ansatz für 
Zuweisungen vom Land in 2012 auf 6.500 €.  
Die restlichen 1.300 € werden als Investitionszuweisungen eingeplant. 
 
Der Ansatz für sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände wird um 1.400 € auf 1.000 € gekürzt. Die 
1.400 € werden als Beschaffung von Mobiliar im Investivhaushalt eingeplant. 
 
Gewässer (55200): 
Der Ansatz für den Beitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege ist aufgrund neuer Berechnungen 
des Verbandes um 4.100 € gesenkt worden. 
 
Dorfgemeinschaftshaus Langendorf (11150): 
Der Ansatz für Gebäudeunterhaltung ist aufgrund von Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage für die 
Mietwohnung um 500 € auf 1.200 € erhöht worden. 
 
Steuern, Allgemeinde Zuweisungen (61100): 
Aufgrund der positiven Entwicklungen wurde der Ansatz für Gewerbesteuer auf 15.100 und für 
Zweitwohnungssteuer auf 14.500 € erhöht, die Folgejahre sind entsprechend angepasst worden. 
In diesem Zusammenhang erfolgte die Angleichung der Gewerbesteuerumlage. 
Des Weiteren erfolgte die Anpassung der Ansätze für die Kreis- und Samtgemeindeumlage ab 2013, 
aufgrund des steigenden Anteils an der Einkommensteuer. 
 
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (61201): 
Der Ansatz für die Zinsen des Liquiditätskredites wurde angepasst und in 2012 auf 1.700 €, für die 
Folgejahre auf 1.500 € erhöht.  
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Haushaltssatzung 2012 mit Investitionsprogramm 2011 - 2015 
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